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25 Jahre deutsch- italienische Freundschaft 
Pünktlich trafen am vergangenen Freitagnach-

mittag zwei Busse mit knapp 90 Freunden aus 

der Partnergemeinde Rosà vor dem Aleman-

nensaal in Mengen ein. 

Nach einer herzlichen Begrüßung mit kurzen 

Ansprachen von Bürgermeister Jörg Czybulka 

und dem Stellvertretenden Bürgermeister  

Simone Bizzotto aus Rosà bezogen alle Gäste 

ihre Übernachtungsquartiere. In diesem Zu-

sammenhang sei allen privaten Quartiersge-

bern nochmals herzlich gedankt. 

Am Abend folgte im Innenhof der Alemannenschule ein fulminantes und einmaliges Open-Air-

Konzert mit dem Musikverein Mengen, der Chorgemeinschaft Schallstadt-Wolfenweiler-Ebringen, 

den Onewallfrees sowie dem Choro Improvviso aus Rosà. Der Abend endete mit einem gemeinsa-

men Abendessen und einem „Sängerwettstreit“ sowie vielen gemeinsamen Liedern. 

Fortsetzung Seite 3
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SCHULEN
Johann-Philipp-Glock-Schule 

Rektorat Grundschule  

Ines Circhetta 9761-11

Außenstelle  Werkrealschule  

Oliver Both 9761-10

Sekretariat Silvia König 9761-12

Fax 9761-15

Kernzeitbetreuung 9761-20

Alemannenschule Mengen 

Rektorat Karin Modlich 2600

Fax 408504

Hausmeister Olaf Jost 408447

Halle Mengen 408503

Kernzeitbetreuung 4029483

KINDERTAGESSTÄTTEN
Kita Käppele  

Manuela Kaspari 615084

Kita Mengen  

Gudrun Holz-Cyriax 1677

Kita Gehrenweg 

Karin Merklin 7596

FEUERWEHR
Feuerwehr Schallstadt 615030

Feuerwehr Mengen 40166

FORSTVERWALTUNG
Jürgen Bucher 619735 

Fax 6197-36                         Mobil 0162 2550714 

E-Mail: jpbucher@gmx.net

SOZIALE DIENSTE
Seniorenpflegeheim  

Batzenbergblick  61398600

Sozialstation Mittlerer Breisgau e.V.  

 07633 9533-0

Beratungsstelle für ältere Menschen und 

deren Angehörige 07633 9533-20

Dorfhelferinnenstation Schallstadt-Ebringen-

Pfaffenweiler  4058069 

Nachbarschaftshilfe der Ev. Kirchengemeinde 

Wolfenweiler  Pfarramt  6519

Frauen- & Kinderschutzhaus Freiburg  

 0761  31072 (rund um die Uhr)

Hospizgruppe Südlicher Breisgau  

 0160 96842020

OFFENE MOBILE  
JUGENDARBEIT

Lena Oschowitzer 0176 41102783

FACHSTELLE FÜR  
INKLUSION UND INTEGRATION

Barbara von Greve-Dierfeld  0175 6061727

NOTRUFE

Feuerwehr, Rettungsdienst/  

Notfallrettung 112

Polizeinotruf 110

Polizeiposten Ehrenkirchen 07633 806180

Polizeirevier Freiburg Süd 0761 8824421

Branddirektion Freiburg 0761 2013315

Giftnotruf 0761 19240

Gas: Badenova AG &Co. KG 0800 2767767

Strom:  

Energiedienst Netze GmbH 07623 921818

Wasser (nach den Dienstzeiten) 0160 90166029

Unfallrettungsdienst 

und Krankentransport                       0761 19222

ÄRZTL. BEREITSCHAFTSDIENST 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  

Allgemeinärztlicher Dienst: 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6076111

Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6075311

 ZAHNÄRZTE 

zahnärztlicher Notfalldienst                             

einheitliche Nummer  0180 322255541 

 TIERÄRZTE 

einheitliche Nummer                                         

Notdienstansage  07631 36536

APOTHEKENNOTDIENSTE

Samstag, 15. Juli 2017

Blauen-Apotheke Schliengen, 

79418 Schliengen, Freiburger Straße 15, 

07635 8262575

Malteser-Apotheke, im Stühlinger 16, 

79423 Heitersheim, 07634-2039

Sonntag, 16. Juli 2017

Batzenberg-Apotheke, Basler Straße 82, 

79227 Schallstadt, 07664-60180

Apotheke am Zöllinplatz, Zöllinplatz 4, 

79410 Badenweiler, 07632 891576

VERWALTUNG
Internet:  www.schallstadt.de  E-Mail: rathaus@schallstadt.de

Zentrale  07664 6109-0
Sprechzeiten 
Montag, Mittwoch und Freitag   8:00 Uhr -12:00 Uhr 
Dienstag   7:30 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Donnerstag  8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Bürgermeister Jörg Czybulka 6109-31

Sekretariat/Mitteilungsblatt Michaela Boehm 6109-31

HAUPTAMT 
Leiter Thomas Regele 6109-36

Sekretariat Andrea Gugel 6109-35

Allgemeine Verwaltung Silvia König 6109-25

Personalamt Evelyn Albrich 6109-23 
Kindergartenbeiträge

Feuerschutz/Flüchtlinge/  Georg Scheffold 6109-22
Öffentlichkeitsarbeit/Gewerbe  

Melde-, Passamt/ 
Fundbüro/Soziales Domenico Petrella 6109-21

Standes- /Ordnungsamt/ Caroline Vögtle 6109-24 
Friedhof/Rente  Ulrike Willi 6109-38

Grundbucheinsichtstelle Caroline Vögtle/Thomas Regele 6109-24

VERWALTUNGSSTELLE MENGEN
 Ute Oettle 2669

Sprechzeiten 
Dienstag 7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Mittwoch 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstag  8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

RECHNUNGSAMT
Leiter Heribert Weirich 6109-44

Steuern/Abgaben/Liegenschaften Klaus Braun 6109-43

Wassergebühren Lena Eschbacher 6109-42

Gemeindekasse Kilian Kaufmann 6109-40

Kämmerei Bianca Schuble 6109-41

Kommunale Doppik Melanie Andris 6109-39

BAUAMT 
Leiter Jürgen Wohlgemuth 6109-32 

Ortsbaumeister Andreas Kratzer 6109-33 

Verwaltung Andrea Schiwitz 6109-34 

Sekretariat Ursula Hermann 6109-29 

BAUHOF
 bauhof@schallstadt.de

Leiter Jürgen Brauer 0170 6313884

Sekretariat Andrea Schiwitz 403570

Wassermeister  Rainer Hanser/ Alexander Hohmuth 
während der Dienstzeiten  0170 6313881 
nach den Dienstzeiten  0160 90166029

IMPRESSUM
Herausgeber: Bürgermeisteramt 79227 Schallstadt, Kirchstraße 16 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Jörg Czybulka

Anzeigenteil/Druck und Verlag:  
Primo-Verlagsdruck Anton Stähle e.K., Messkircher Straße 45,  
78333 Stockach,  07771/9317-11, Fax 07771/9317-40,  
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de
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Der Samstag stand den Vereinen zur freien Verfügung. Viele 

der Teilnehmer haben den Tag für persönliche Begegnungen 

oder einen Aufenthalt in Freiburg genutzt. Im Kaltenbachhof 

erfuhr die Gesangskunst in allen Variationen eine Fortsetzung 

vom Abend zuvor. 

Mit einem weiteren Höhepunkt begann der Sonntag mit ei-

nem Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Blasius un-

ter musikalischer Mitwirkung der Gruppe Vita Nuova aus Rosà 

sowie des Rejoice-Chors. Mit der anschließenden offiziellen 

Bekräftigung der Partnerschaft zwischen Rosà und Schall-

stadt in Anwesenheit der Italienischen Konsulin Dr.ssa Giacin-

ta Oddi in der Johann-Philipp-Glock Halle, dem Austausch von 

Urkunden und Geschenken, der Ehrung von Frau Irma Cutaia für ihr großes Engagement während 

der gesamten Dauer der Partnerschaft und einem gemeinsamen Mittagessen endete ein rundum 

gelungenes „europäisches“  und völkerübergreifendes Wochenende. 

Ein ganz besonderer Dank des Bürgermeisters Jörg Czybulka gilt allen beteiligten Vereinen – 

insbesondere dem Musikverein Mengen und der Chorgemeinschaft Schallstadt-Wolfenweiler-

Ebringen -, dem Rejoice-Chor, dem Musikverein Wolfenweiler-Schallstadt, den Herbergseltern, 

dem ehrenamtlichen Partnerschaftskommitée, den Mitarbeitern der Gemeinde sowie weiteren 

Organisatoren und allen, die in irgend einer Weise zum Gelingen der Feierlichkeiten beigetragen 

haben. 

Mit diesem Wochenende wurde die Basis für die weitere deutsch-italienische „Gemelaggio“ alten 

und neuen Freundschaften gefestigt bzw. aufgebaut. 

  

Bürgermeisteramt Schallstadt  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Freiburg 

Umbau des Knotenpunkts L 125 / K 4953 bei Ebringen 

Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der 

genehmigten Planunterlagen zur Einsichtnahme 

  

Die Planfeststellungsbehörde des Regierungspräsidiums Frei-

burg hat auf Antrag der Bundesrepublik Deutschland, ver-

treten durch die Straßenbauverwaltung des Landes Baden-

Württemberg mit Planfeststellungsbeschluss vom 20.06.2017 

- Az. 24 – 0513.2 – 2.125 den o.g. Umbau des Knotenpunktes 

bei Ebringen genehmigt. Die Hauptentscheidung hat folgen-

den Wortlaut: 

Der Plan für den Umbau des Knotenpunkts L 125 / K 4953 

Einmündung Ebringen auf Gemarkung der Gemeinde Schall-

stadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird gemäß §§ 

29 Abs. 2 S. 1, 37 Abs. 1 StrG i.V.m. §§ 72 ff. LVwVfG festgestellt. 

Der Planfeststellungsbeschluss enthält eine größere Zahl von 

Auflagen und Zusagen insbesondere im Hinblick auf den Im-

missionsschutz, auf Inanspruchnahmen von Grundstücken 

und auf Maßnahmen zum Schutz der Natur. 

Beschreibung des genehmigten Vorhabens: 

Der Knotenpunkt L 124 / K 4953 „Einmündung Ebringen“ wird 

zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Hierdurch sollen ins-

besondere die verkehrliche Leistungsfähigkeit und damit ein-

hergehend die Sicherheit des Knotenpunkts erhöht werden. 

Geplant ist ein so genannter Turbokreisverkehr, der es den 

Verkehrsteilnehmern ermöglicht, sich bereits vor der Einfahrt 

für die jeweilige Fahrtrichtung einzuordnen. Der Kreisverkehr 

wird so im Zuge der L 125 in beide Richtungen zweistrei-

fig durchfahrbar sein. Teil des Vorhabens sind zudem land-

schaftspflegerische Maßnahmen im Rand- und Nahbereich 

der Straße, unter Anderem im Umfeld des Rückhaltebeckens 

„Rebling“. 

Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses: 

Der Planfeststellungsbeschluss und eine Fertigung des fest-

gestellten Plans liegen zwei Wochen, und zwar 

von Dienstag, dem 18.07.2017 

bis einschließlich Montag, dem 31.07.2017 

im Bürgermeisteramt Schallstadt, Ortsteil Wolfenweiler, 

Kirchstraße 16, Zimmer 11 

während der Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

u. Donnerstagnachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr 

zur Einsicht aus. 

Die Zustellung an die Betroffenen und diejenigen, über deren 

Einwendungen entschieden worden ist, wird nach Maßgabe 

des § 74 Abs. 5 LVwVfG durch diese öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt, da außer an den Träger des Vorhabens mehr als 

50 Zustellungen vorzunehmen sind. Mit dem Ende der Ausle-

gungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber den 

Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen 

erhoben haben, als zugestellt. 

Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen ver-

bleiben bei der Gemeinde, so dass die Einsichtnahme auch 

nach Ablauf der oben genannten gesetzlichen Auslegungs-

frist möglich ist. 

Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Ausle-

gung auch auf der Internetseite www.rp-freiburg.de unter der 

Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der Seite 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/

Planfeststellung.aspx 

unter der Rubrik „Straßen“ eingesehen werden. 

Eine Mehrfertigung des Planfeststellungsbeschlusses kann 

bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen 

und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 

schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, 

79083 Freiburg i. Br., angefordert werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 

Zustellung Klage erhoben werden beim Verwaltungsgericht 

Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg i.Br. Maßge-

bend für die Einhaltung der Klagefrist ist der Zeitpunkt des 

Eingangs der Klage beim Verwaltungsgericht. 

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-

amten der Geschäftsstelle zu erheben (§ 81 VwGO). Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Land Baden-Württemberg, 

vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 

24, Kaiser-Joseph-Str. 167, 79098 Freiburg) und den Gegen-

stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-

stimmten Antrag enthalten. 

Hinweis 

Der Planfeststellungsbeschluss die Planunterlagen werden in 

den Gemeinden Ebringen, Schallstadt und Pfaffenweiler zwei 

Wochen lang zur Einsicht ausgelegt. Auf die Auslegung wird 

durch ortsübliche Bekanntmachung und durch Bekanntma-

chung in den örtlichen Tageszeitungen und im Staatsanzei-

ger Baden-Württemberg hingewiesen. 

  

Freiburg, den 10.07.2017 Regierungspräsidium Freiburg 

 

   

WISSBEGIERIG? Wussten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de alle 
Inhalte der Heimatblätter  auch ONLINE lesen 
können?
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Umlegungsausschuss:  
Ständiger Umlegungsausschuss 

Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 

und der Auslegung der Bestandskarte und Bestandsverzeich-

nisses 

 

I. Umlegungsbeschluss für das 

 

Gebiet:  Weiermatten 

Gemarkung: Wolfenweiler 

  

Der ständige Umlegungsausschuss hat am 06. Juli 2017 ge-

mäß § 47 des Baugesetzbuchs in der aktuellen Fassung im 

Bereich der Gemarkung Wolfenweiler, südlich der Straße 

“Brandhof” und östlich der Straße  “Waldseemüller Straße“ die 

Durchführung einer Umlegung  beschlossen. In das Verfah-

ren sind folgende Grundstücke (Flurstücke) der Gemarkung 

Wolfenweiler einbezogen: 

  

5709, 5716, 5716/1, 5717, 5717/1, 5718/1, 5718, 5718/2, 

5718/3, 5718/4, 5719, 5719/1, 5720, 5720/1, 5720/2, 5720/3, 

5721, 5721/1, 5722, 5722/1, 5723, 5723/1, 5724, 5724/1, 5725, 

5725/1, 

5726 (hiervon der nördliche Teil mit einer Fläche von 8,7 ar 

einbezogen. Restfläche: Ersatzfläche gemäß §59(5) BauGB), 

  

5726/1, 

5727 (hiervon der nördliche Teil mit einer Fläche von 10,7 ar 

einbezogen. Restfläche: Ersatzfläche gemäß §59(5) BauGB), 

  

5727/1 (hiervon der nördliche Teil mit einer Fläche von 3,5 ar 

einbezogen. Restfläche: Ersatzfläche gemäß §59(5) BauGB), 

  

5728 (hiervon der nördliche Teil mit einer Fläche von 5,5 ar 

einbezogen. Restfläche: Ersatzfläche gemäß §59(5) BauGB) 

  

Die Umlegung trägt die Bezeichnung: „Weiermatten“ 

  

 

Das Umlegungsgebiet liegt im Geltungsbereich des noch 

nicht rechtsverbindlich gewordenen Bebauungsplans „Weier-

matten“. 

  

Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegen-

den Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass 

nach Lage, Form und Größe für die Bebauung und sonstige 

Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 

  

II. Durchführung 

Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 2 

der Verordnung der Landesregierung des Ministeriums für 

Verkehr und Infrastruktur und des Finanz- und Wirtschafts-

ministeriums zur Durchführung des Baugesetzbuchs (BauGB-

DVO) in der aktuellen Fassung in Verbindung mit dem Anord-

nungsbeschluss des Gemeinderats vom 12. November 2014 

dem ständigen Umlegungsausschuss der Gemeinde Schall-

stadt. 

  

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts 

an dem Grundstück oder an einem das Grundstück belasten-

den Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung 

aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum 

Erwerb, zum Besitz oder Nutzung des Grundstücks berechtigt 

oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks 

beschränkt, werden aufgefordert, innerhalb eines Monats 

von dieser Bekanntmachung an ihre Rechte beim Umle-

gungsausschuss der Gemeinde Schallstadt anzumelden. 

  

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 

nach Ablauf einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist 

glaubhaft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen 

Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, 

wenn der Umlegungsausschuss dies bestimmt. 

  

Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die 

Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 

ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem ge-

genüber die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungs-

aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

  

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vor-

kaufsrecht der Gemeinde  

Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung 

der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 

BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmi-

gung des Umlegungsausschuss: 

 

�� ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über 

ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlos-

sen werden, durch die einem anderen ein Recht zum 

Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks 

oder Grundstücksteils eingeräumt wird oder Baulasten 

neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;

 

 

�� erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder we-

sentlich wertsteigernde, sonstige Veränderungen der 

Grundstücke vorgenommen werden;

 

 

�� nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-

pflichtige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errich-

tet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen 

vorgenommen werden;

 

 

�� genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige 

bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden.

 

  

Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet nur, wenn und soweit eine Geneh-

migungspflicht nach § 144 BauGB nicht besteht. 

  

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 

baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen 

die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kennt-

nis erlangt hat und mit deren Ausführung vor Inkrafttreten 

der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, so-

wie Unterhaltungsarbeiten und Fortführung einer bisher aus-

geübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 

berührt. 
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Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzei-

tig als Antrag auf Genehmigung durch den Umlegungsaus-

schuss. 

  

Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf 

von Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, 

von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der 

Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans ein gesetzlichen Vor-

kaufsrecht zu. 

  

V. Vorarbeiten auf Grundstücken 

Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu 

dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vor-

bereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffen-

den Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen, 

Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Ar-

beiten ausführen. 

  

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses 

Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Be-

kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

  

VII. Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen 

seit der Bekanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

bei der Gemeinde Schallstadt eingereicht werden (§ 217 

BauGB). Über den Antrag entscheidet das Landgericht Karls-

ruhe –Kammer für Baulandsachen-, Hans-Thoma-Straße 7, 

76133 Karlsruhe. 

  

Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den 

er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungs-

beschluss angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 

enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweis-

mittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf ge-

richtliche Entscheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden 

kann, dass aber für die weiteren prozessualen Erklärungen in 

der Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsbe-

rechtigten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 Satz 

2 BauGB). 

  

Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung keine Aufschiebende Wirkung. 

  

VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des 

Bestandsverzeichnisses 2) 

Für die Grundstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Be-

standskarte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB 

gefertigt. Bestandskarte und Bestandsverzeichnis liegen in 

der Zeit 

  

vom 24. Juli 2017 bis 25. August 2017 

  

im Rathaus Schallstadt, Kirchstraße 16, Zimmer 11 von 

Montag bis Freitag vormittags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Montag und Mittwoch nachmittags von 14:00 Uhr bis 

16:00 Uhr, außerdem Dienstagnachmittag von 14:00 Uhr 

bis 17:00 Uhr und Donnerstagnachmittag von 14:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr öffentlich aus und können während der an-

gegebenen Dienststunden eingesehen werden. . 

  

 

Schallstadt, 7. Juli 2017 

 

Jörg Czybulka, Bürgermeister  

Nachruf
Die Gemeinde Schallstadt trauert um 

Wolfgang Sutter
Bereits mit 26 Jahren ließ sich Wolfgang Sutter 1962 in den damaligen Gemeinderat wählen, dem er bis 1975 angehörte. 

Als Vorsitzender des Gutachterausschusses von Schallstadt  stand Wolfgang Sutter diesem Gremium in der Gemeinde 
über 40 Jahre vor und erfüllte die Aufgaben mit beispielhaftem Wissen und Gewissen. Bis zu seiner Krankheit war er An-
sprechpartner und Berater für viele Bürgerinnen und Bürger in Sachen Grundstücksfragen, Baulandpolitik oder bspw. Ge-
nerationsproblematiken wie die Nachfrage von Vermögen oder Hofübergaben. Uneigennützig, sachlich und leidenschaftslos 
beurteilte, bewertete oder valuierte Herr Sutter alle Situationen.

Bei vielen (Senioren-) Veranstaltungen hat Herr Sutter das Gemeindeleben mit seinen Beiträgen bereichert;  
er war tief im Gemeindeleben verankert. 

In Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Gemeinde Schallstadt wurde ihm 2015 die Ehrennadel der Gemeinde 
verliehen.

Seine ehrliche, verbindliche Art  - gepaart mit viel Humor und Tiefgang - werden unvergessen bleiben.  

Die Anteilnahme gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Schallstadt, im Juli 2017    Gemeinde Schallstadt
       Jörg Czybulka  
       Bürgermeister
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Ortsteil Mengen Wohnbauflächen 

W; MD 
Baureifes Land,  
erschließungsbeitragsfrei  

 
1. Baugebiete  

„Zwischen den Wegen I“  
„Zwischen den Wegen II“ 
340,00 Euro pro m² 

 
2. Restliche Wohnbauflächen  

270,00 Euro pro m² 
 
 
 

Ortsteil Föhren-
schallstadt 

Wohnbauflächen 
W; MD 

Baureifes Land,  
erschließungsbeitragsfrei 
310,00 Euro pro m² 

 
Ortsteil Schallstadt Wohnbauflächen 

W;  MD 
Baureifes Land,  
erschließungsbeitragsfrei 
 
1. Baugebiete  

„Böttche“,  
„Hinterm Ziel“,  
„Ob der Hohlen I  
„Ob der Hohlen II“,  
„Ortsetter II“  
„Im Bopser“ 
„Im Bopser II“ 
420,00 Euro pro m² 
 

2. Grundstücke an der Basler Straße und 
der Bahnlinie der DB AG 
250,00 Euro pro m² 

 
3. Restliche Wohnbauflächen 

350,00 Euro pro m² 
 
 

Ortsteil Wolfenweiler Wohnbauflächen 
W;  MD 

Baureifes Land,  
erschließungsbeitragsfrei 
 
1. Baugebiet „Auf der Breite“ 

390,00 Euro pro m² 
 
2. Baugebiet „Altes Rathaus Wolfenweiler“ 

310,00 Euro pro m² 

Bekanntmachung der Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses zum 31. Dezember 2016

Der Gutachterausschuss der Gemeinde Schallstadt hat in der Sitzung am 5. Juli 2017 folgende Bodenrichtwerte zum  

31. Dezember 2016 neu festgelegt:
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1.  Der Gutachterausschuss hat gemäß der Gutachterausschussverordnung für Baden-Württemberg vom 11. Dezember 1989 

(GBl. S. 541), geändert durch die Verordnung vom 15. Februar 2005 (GBl. S. 167) die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31. 

Dezember 2016 festgelegt. Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Abs. 5 BauGB vom zuständigen Gutachterausschuss für 

Grundstückswerte nach den Bestimmungen des BauGB und der ImmoWertV ermittelt.

2.  Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü-

cken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vor-liegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter 

Grundstücksfläche eines Grundstücks mit definier-tem Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück). Bodenrichtwer-

te werden für baureifes Land, für Gewerbegrundstücke und für landwirtschaftliches Land abgeleitet. Für sonstige Flächen 

können bei Bedarf weitere Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte haben keine bin-dende Wirkung.

3.  Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die Grund-

stücke unbebaut wären (§ 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

4.  Abweichung eines einzelnen Grundstücks von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeein-flussenden Merkmalen 

und Umständen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nut-

zungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksge¬stalt – bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Ver-

kehrswertes von dem Bo-denrichtwert. Nach der Rechtsprechung sind Abweichungen bei der Bodenrichtwertermittlung 

von +/- 20 bis 30% zulässig. Bei Bedarf können Antragsberechtigte nach § 193 BauGB ein Gut¬achten des Gutachteraus-

schusses für Grundstückswerte über den Verkehrswert beantragen.

5. Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausgewiesen.

6.  Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswirkungen des Denkmalschutzes, nicht aber das Merkmal 

Denkmalschutz eines Einzelgrundstücks.

7.  Ansprüche gegenüber Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder der Landwirt-schaftsbehörden können 

weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Bodenricht-wertzonen noch aus den sie beschreibenden Attri-

buten abgeleitet werden.

Verwendete Abkürzungen:
W = Wohngebiete

MD = Gebiete mit jeweils überwiegender Wohn- bzw. Mischgebietsnutzung
GE = Gewerbegebiete
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MITTEILUNGEN
 Redaktionsschluss

nächstes Mitteilungsblatt Nr. 29/2017:   

Dienstag, 18. Juli 2017, bis 12:00 Uhr 

im Rathaus in Wolfenweiler 

  

Erscheinungstermin: Freitag, 21. Juli 2017   

Später eingehende Textbeiträge haben keinen  

Anspruch auf Veröffentlichung. 

  

Beiträge 

Die eingehenden Textbeiträge werden in digitaler Form 

angenommen. 

Die E-Mail Adresse lautet: rathaus@schallstadt.de. 

  

Anzeigenaufträge 

Für eine kostenpflichtige Anzeige können Sie zu den üb-

lichen Öffnungszeiten im Rathaus einen Anzeigenauftrag 

abgeben oder eine E-Mail mit Ihren Bankdaten sowie An-

schrift an rathaus@schallstadt.de oder direkt an den Pri-

moverlag unter anzeigenannahme@primo-stockach.de 

senden. 

Gemeindeverwaltung Schallstadt: 

www.schallstadt.de 
  

Auch online gut informiert 

  

Alle Neuigkeiten sowie weitere interessante Informationen 

finden Sie auch auf www.schallstadt.de. 

  

Neben den aktuellen Veranstaltungen werden Sie hier u.a. 

über laufende Projekte sowie die Angebote der Gemein-

de Schallstadt informiert. Erfahren Sie alles Wissenswerte 

über das Vereinsleben, Angebote für Kinder, Jugendliche 

oder Senioren sowie über die örtlichen Gewerbebetrie-

be. Auf der Homepage finden Sie natürlich auch alle An-

sprechpartner der Gemeindeverwaltung mit den angebo-

tenen Dienstleistungen und die Formulare für Ihr Anliegen, 

ebenso können Sie hier auf alle Ausgaben des Mitteilungs-

blatts seit 1/2014 zugreifen. 

  

Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot! 

Betriebsveranstaltung 

Am Mittwoch, 19. Juli 2017, bleiben das Rathaus, die  

Verwaltungsstelle in Mengen sowie die gemeindeeigenen 

Kitas geschlossen. 

  

Ihr Bürgermeisteramt 

Einwohnerversammlung am 24. Juli 2017  

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 

Schallstadt, 

  

der Gemeinderat hat am 16. Mai 2017 beschlossen, dass 

am Montag, 24. Juli 2017, um 19:00 Uhr in der Halle Men-

gen, Schulstraße 19, 79227 Schallstadt, eine Einwohner-

versammlung stattfindet. Einwohnerversammlungen die-

nen der Erörterung wichtiger Gemeindeangelegenheiten 

mit den Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Themen sind die Unechte Teilortswahl (Beibehaltung/Ab-

schaffung), der Viergleisige Ausbau der Rheintalbahnlinie 

zwischen Karlsruhe und Basel sowie ein Rechenschaftsbe-

richt des Bürgermeisters. 

Zum Thema Unechte Teilortswahl wird Herr Prof. Dr. Fle-

ckenstein von der Fachhochschule für öffentliche Verwal-

tung in Kehl zugegen sein, zum Thema informieren und 

für Fragen zur Verfügung stehen. Nähere Ausführungen 

zur Unechten Teilortswahl können Sie dem nächsten Mit-

teilungsblatt entnehmen. 

Dr. Roland Diehl wird zum aktuellen Stand beim Thema 

Viergleisiger Ausbau der Rheintalbahnlinie zwischen Karls-

ruhe und Basel referieren. 

  

Im Namen des Gemeinderats lade ich Sie recht herzlich zu 

dieser Veranstaltung ein. Ich freue mich auf Ihren Besuch. 

  

Ihr 

Jörg Czybulka 

Bürgermeister 
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Instandsetzung Eisenbahnbrücke über Staufener Straße 

Im Zeitraum vom 11. Juli 2017 bis voraus. 11. August 2017 

-Information der Deutschen Bahn- 

  

An der Brücke über die Staufener Straße müssen dringend 

erforderliche Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Diese Ar-

beiten sind erforderlich, um die Verfügbarkeit und Betriebssi-

cherheit der Strecke sicherzustellen. Aufgrund der hoch aus-

gelasteten Strecke Mannheim – Basel können die Bauarbeiten 

nur bei Nacht unter eingleisigem Betrieb ausgeführt werden. 

  

Die gesamten Bauarbeiten beginnen in der Nacht von 

Dienstag, 11. Juli 2017 und werden voraussichtlich bis 11. 

August 2017 andauern. Die Arbeiten werden an jeweils 

30 Tagen nur nachts (einschl. Fr/Sa und Sa/So) unter ein-

gleisigem Betrieb auf der Bahnstrecke ausgeführt. Die 

Nachtarbeiten werden zwischen 0:30 Uhr und 4:30 Uhr 

vorgenommen. 

  

Bei den Bauarbeiten handelt es sich um Arbeiten zur Erneue-

rung des Kabelkanals und der Instandsetzung der Randkappe 

des Bauwerks. Dafür werden ein Kran und auch Bohr- und Ab-

bruchgeräte eingesetzt. 

  

Rückfragen zu den Arbeiten beantwortet Ihnen gerne der 

leitende Bauüberwacher der Deutschen Bahn AG, Herr Kujer, 

unter der Telefonnummer 0160 – 90 43 87 12. 

 

 

 

Verkehrsverhältnisse in Schallstadt Halbseitige Sperrung 

des Kreuzungsbereichs Batzenbergstraße/Hinterm Ziel 

Anlässlich der Sanierung des Straßenablaufs im Kreuzungsbe-

reich „Hinterm Ziel/Batzenbergstraße“, muss dieser auf Anord-

nung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald bis zum 

21. Juli 2017 halbseitig gesperrt werden. 

Die Fußgänger werden auf die gegenüberliegende Gehweg-

seite verwiesen. 

Wir bitten um Beachtung und Verständnis

Ihr Bürgermeisteramt

Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern 
wird untersagt 

Hitze und geringe Niederschläge sorgen für niedrige 

Pegelstände 

Sommerlichen Temperaturen verbunden mit geringen Nie-

derschlägen haben zur Folge, dass viele Gewässer im Land-

kreis Breisgau-Hochschwarzwald extrem wenig Wasser füh-

ren, trotz einzelner Schauer und Gewitter. Dadurch droht die 

Gewässerbiozönose nachhaltig zerstört zu werden. Die Ent-

nahme von Wasser aus Oberflächengewässer mittels Pumpen 

verstärkt diese Gefahr erheblich. Dies gilt selbst dann, wenn 

an einzelnen Entnahmestellen noch eine ausreichende Was-

serführung beobachtbar sein sollte. 

  

Aufgrund dieser Situation weist das Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald aktuell auf die geltende Allgemeinverfü-

gung hin, die die Entnahme von Wasser mithilfe von Pum-

pen, insbesondere zur Bewässerung von Grundstücken, 

aus öffentlichen oberirdischen Gewässern untersagt. Diese 

Allgemeinverfügung gilt mit Ausnahme des Rheins und der 

Baggerseen für sämtliche öffentliche Gewässer in den Ge-

meinden Au, Auggen, Badenweiler, Bad Krozingen, Ballrech-

ten-Dottingen, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, 

Buchenbach, Buggingen, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstet-

ten (Kaiserstuhl), Eschbach, Glottertal, Gottenheim, Gundel-

fingen, Hartheim, Heitersheim, Heuweiler, Horben, Ihringen 

(Kaiserstuhl), Kirchzarten, March, Merdingen, Merzhausen, 

Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, 

Oberrried, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Staufen im Breis-

gau, Stegen, St. Peter, Sulzburg, Umkirch, Vogtsburg (Kaiser-

stuhl) und Wittnau. 

  

Die vorliegende Allgemeinverfügung ist pegel-, wasser-

stands-, und wasserkörperbezogen. Damit wird den hydro-

logischen Besonderheiten der jeweiligen Gewässer besser 

Rechnung getragen. Sie teilt den betroffenen Gemeinden 

außerdem detailliert die Werte für die Referenzwerte an den 

ausschlaggebenden Pegeln mit. Der ebenfalls in der Allge-

meinverfügung von 2011 noch geregelte „Anlieger- und Hin-

terliegergebrauch“, das heißt die bisher bei ausreichender 

Wasserführung mögliche erlaubnisfreie Wasserentnahme 

durch die Anlieger- oder Hinterlieger, ist seit Januar 2014 mit 

der Neuregelung des Wassergesetzes Baden-Württemberg im 

ganzen Land dauerhaft  ausgeschlossen worden. 

  

Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Land-

ratsamtes unter www.breisgau-hochschwarzwald.de unter 

„Service und Verwaltung - Bekanntmachungen - Natur und 

Umwelt“ abrufbar. 
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Integrationsfachdienst im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald 

Beratungsstelle für Schwerbehinderte, psychisch erkrankte 

und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitge-

ber 

Holzmarkt 8, 79098 Freiburg, Tel: 07 61/3 68 94-5 00,  

Fax 07 61/3 68 94-4 55, ifd@ifd-freiburg.de 

Termine Nach Vereinbarung. 

Der Integrationsfachdienst ist eine Einrichtung des Caritas-

verbandes für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e. V. 

und arbeitet in Strukturverantwortung des Kommunalen Ver-

bandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. 

 

 

 

MÜLLTERMINE
Montag, 17. Juli 2017 Gelber Sack 

Mittwoch, 19. Juli 2017 Biotonne 

  

Alle Termine finden Sie auch in Ihrem Abfallkalender 

  

Grünschnitt-Sammelstelle 

Öffnungszeiten: 

März bis November jeden Samstag von 9:00 Uhr bis 12:00 

Uhr 

Dezember bis Februar jeden Samstag von 10:00 Uhr bis 12:00 

Uhr  

Abfallberatung beim Landratsamt Telefon: 01802 254648 

Sachbearbeiter beim Landratsamt, Frau Silberer   

Telefon: 0761 2187-8828 

REMONDIS GmbH & Co. KG, Bad Krozingen 

Telefon: 0761 5150995 

(Restmüll, Biotonne, Papiertonne, Gelber Sack)   

Telefon: 0800 1223255 (gebührenfrei) 

  

Kompostpate Ingo Schmitt 

Belchenstraße 17 

79189 Bad Krozingen Telefon: 0151 57116480 

  

Nähere Informationen zu Abfallfragen erhalten Sie auch auf 

der Homepage www.abfallwirtschaft-breisgau.de und per  

E-Mail unter alb@breisgau-hochschwarzwald.de 

 

 

 

 

 

FUNDSACHEN
Im Rathaus in Schallstadt kann abgeholt werden: 

  

1 Fahrradschloss 

  

1 E-Bike 
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ZU VERSCHENKEN
Polstergarnitur 2,5 Sitzer 220cm breit, orange-terracotta, 

Schubkasten, Ottomane und Kopfstützen 

07664-5054931 

  

Interessenten wenden sich bitte direkt an die Schenker (nicht 

nach 20:00 Uhr oder sonntags). Wer etwas zu verschenken 

hat, kann dies bei der Gemeinde, Kirchstraße 16, Telefon 

6109-31 oder E-Mail rathaus@schallstadt.de zur Veröffentli-

chung mitteilen. 

  

 

LANDWIRTSCHAFT

60 Jahre Lehr- und Versuchsgarten für Obstbau 
in Opfingen 

Jubiläumsfeier am 23. Juli 

Der Lehr- und Versuchsgarten für Obstbau des Landkreises 

Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg-Opfingen besteht seit 

nunmehr 60 Jahren. Aus diesem Anlass steigt am Sonntag, 

den 23. Juli von 10:00 bis 18:00 Uhr eine Jubiläumsfeier auf 

der Anlage im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produkti-

on“, und das trotz Frostjahr mit erheblichen Ertragsausfällen. 

  

Nach der offiziellen Eröffnung des Festtages durch Landrätin 

Dorothea Störr-Ritter warten auf die Besucher zahlreiche Ak-

tionen, Ausstellungen, Infostände und Führungen. Daneben 

präsentieren sich Vereine, Verbände und Netzwerke. Ebenso 

bieten Erzeuger und Selbstvermarkter ihre Waren und Pro-

dukte an. Für das leibliche Wohl sorgen die Landfrauen und 

der Winzerkreis Opfingen. Bauernhofeis bietet der Ruhbau-

ernhof Kirchzarten an. 

  

Bei den Aktionen können die Besucher beispielsweise Nisthil-

fen selber bauen oder sich an einer Mitmachaktion rund um’s 

Obst beteiligen. Ausstellungen zeigen beispielsweise Hasel- 

und Walnusssorten und die Entwicklung im Obstbau in den 

vergangenen 60 Jahren. Infostände gibt es zu Obstgehölzen 

und Obstneuheiten, Dünger, Bienen, Korbwaren, Maschinen, 

Techniken und Hilfsmitteln im Obstbau. Zudem stellen sich 

verschiedene Fachbereiche des Landratsamtes und der Land-

schaftserhaltungsverband vor. Hier gibt es auch Informatio-

nen zu Fördermöglichkeiten in der Landwirtschaft. Führun-

gen durch den Lehr- und Versuchsgarten gibt es stündlich ab 

13:00 Uhr. Weitere Informationen finden sich auf der Home-

page des Landratsamtes. 

  

 

AUS DEN KITAS

SCHULANFÄNGER - ABSCHLUSS 

„ Besuch in der Steinzeit“ 

In der letzten Schulanfänger-AG drehte sich alles rund um das 

Thema STEINZEIT: 

Wir haben erfahren, wie die Menschen damals gelebt haben; 

welche Tiere es gab; wie Höhlenmalerei entstanden ist; haben 

uns selbst Speere gemacht und vieles mehr. 

Am Freitag, den 7.7.17 war es endlich soweit: der lang ersehn-

te Schulanfänger-Ausflug. 

Mit dem Bus sind wir nach Ehrenstetten gefahren. 

Dort angekommen, sind wir zu Fuß dem Mammutzeichen ge-

folgt. 

Bis hoch zum Ölberg. 

Dort haben wir sofort das große Mammut entdeckt, welches 

wir versucht haben, mit unseren Speeren „zu erlegen“. 

Wer getroffen hatte, bekam ein „echtes“ Stück Mammutfleisch 

Anschließend haben wir essbare Kräuter und Blumen pro-

biert. 

So gestärkt sind wir losgezogen, um uns auf die Suche nach 

den Steinzeithöhlen zu machen. 

Der Weg war sehr steil, sehr schmal und sehr herausfordernd! 

Geübt durch das Schulanfänger - Turnen war es für uns eine 

Leichtigkeit, den Weg zu bewältigen. 

Bei den Höhlen angekommen war die Aufregung groß: wir 

haben echte Höhlenmalerei entdeckt! 

Durstig machten wir uns auf den Heimweg. 

In der KiTa angekommen, haben wir uns innen und außen mit 

ganz viel Wasser erfrischt. 

Für den großen Hunger gab es dann ein superleckeres „Stein-

zeit-Buffet“ mit Stockbrot zum Selbergrillen. 

Als es dunkel wurde, sind wir traditionell aufgebrochen, um 

das „Ilwedritschle“ im Mosswald zu fangen. 

Was uns in diesem jahr fast gelungen wäre... 

Leider war das Ilwedritschle zu schnell und am Schluss nur 

noch der Schwanz im „Ilwedritschle-Spezialfangsack“ 

Natürlich gab es abschließend wieder ein Eis als „Betthupferl“, 

bevor die Eltern kamen, um die Kinder abzuholen. 

Es war ein spannender und toller Ausflug, den wir alle sehr 

genossen haben! 

  

Die Schulanfänger und Erzieherinnen aus der KiTa Gehren-

weg 

  

KITA GEHRENWEG
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SCHULE

Verleihung des Landespreises für Werkreal-
schulen 

Am 6.7. erhielten unsere 3 Preisträger im Neuen Schloss in 

Stuttgart den Landespreis der Werkrealschulen. Sarah Federer, 

Wahlpflichtfach WuI, hätte nie gedacht, dass sie es schaffen 

würde. Sie fand den Tag schön und interessant und empfiehlt 

allen die Teilnahme. Fabian Brückner, Wahlpflichtfach NuT, 

war vom Besuch bei Porsche vor allem von den Ausbildungs-

möglichkeiten positiv überrascht. Im Fach NuT gewann auch 

Tom Sobotta den Landespreis. Tom gefiel das breite Spektrum 

der Firma Porsche. „Nach der Preisverleihung wurde mir klar, 

wofür ich mich in den letzten Jahren eingesetzt habe,“ zog er 

auf der Heimfahrt Bilanz. 

  

Text E. Kulla 

Auf dem Foto v. links: Tom Sobotta, Sarah Federer, Fabian Brückner 
Foto: Nadine Joos 

 

ALEMANNENSCHULE

Ritterfest von Kita und Alemannenschule  
Mengen 

Wir freuen uns über Ihren Besuch unseres Sommerfestes, wel-

ches dieses Jahr ganz unter dem Motto „Ritter“ steht und das 

Schule und Kita gemeinsam feiern. 

am Freitag, den 21.Juli 2017 um 16.00 Uhr 

In diesem Rahmen verabschieden wir auch unsere langjähri-

ge Kollegin Doris Helle, welche in ihren wohlverdienten Ru-

hestand geht. 

Das ist unser Programm:  

16.00 Uhr:  Eröffnung durch die Bläserklasse 

 Verabschiedung von Frau Helle 

 Verabschiedung der Viertklässler 

  

17.00 Uhr: Ritterliche Einstimmung durch Beiträge von   

 Kindergarten und Schule 

  Projektausstellung „Ritter“ im Gymnastikraum 

  Ritterliche Spiel- und Bastelangebote auf der 

Schulwiese 

Für Essen und Trinken sorgen der Förderkreis und die Eltern-

beiräte von Kindergarten und Schule. 

Kita und Alemannenschule Mengen 

JUGENDMUSIKSCHULE

Musical Kwela, Kwela 

Ein afrikanisches Märchen (A. Schmittberger) 

Franz-Xaver-Klingler-Schule, Wittnau

in Kooperation mit der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau

��  Freitag, 21. Juli 2017 | 17 Uhr

��  Samstag, 22. Juli 2017 | 17 Uhr

 

Gallushaus Wittnau

Kirchweg 8 | 79299 Wittnau

 

Eintritt: 5 Euro pro Erw. | 3 Euro pro Kind 

 

 

 

Telefonische Sprechstunde 
der Jugendmusikschule 

Die telefonische  Sprechstunde der 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e. V. findet dienstags 

von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr statt. Sie erreichen die Bereichs-

leiter, Bernd Schäfer, telefonisch unter der Tel. 07633/ 9 38 66 

00. Auf Wunsch kann selbstverständlich auch ein separater 

Gesprächstermin vereinbart werden. 

  

 
FREIWILLIGE FEUERWEHR

FREIW. FEUERWEHR MENGEN

Goldenes Leistungsabzeichen in Rötenbach 

9 Teilnehmer unserer Abteilung haben am vergangenen 

Samstag das Leistungsabzeichen des Landesfeuerwehrver-

bandes in Gold abgelegt. 

Wir freuen uns riesig und sind zutiefst Stolz auf den Erfolg der 

Teilnehmer.  

Insbesondere das goldene Leistungsabzeichen erfordert ne-

ben einem ausgeprägten theoretischen Wissen auch sehr viel 

Kompetenz und Schnelligkeit bei gleichzeitig fast fehlerfreier 

Durchführung von Einsatzszenarien.  

  

Mehr Informationen und viele Bilder gibt es wie immer auf 

unserer Homepage:  

www.ff-mengen.de 
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KIRCHEN

EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE MENGEN
Hartheim · Bremgarten · Feldkirch 
79227 Schallstadt-Mengen, Hauptstraße 42, 
Telefon 07664/2476, Fax 07664/2521, 
mengen@kbz.ekiba.de, www.ekimeha.de

Gottesdienste:  

Sonntag, 16. Juli 2017 

10.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten mit der Taufe von Mi-

chael Engler 

Mit dem Kindergottesdienstteam und - Kindern und Blockflö-

tenkindern Mengen 

Anschließend Pfarrgartenhock 

Wie jedes Jahr bitten wir um Ihre Salat- (grüner Blattsalat 

/ und Gurkensalat; Salatsauce bitte extra) und Kuchen-

spenden und freuen uns auf ein schönes Fest mit dem 

Musikverein Mengen  

  

Besonders stolz sind wir, dass rechtzeitig zum Pfarrgar-

tenhock die Toilettenanlagen im neuen modernen Ambi-

ente erstrahlen. 

  

Sonntag, 23. Juli 2017 

10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim 

Sonntag, 30. Juli 2017 

10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen 

  

  

Bücher-Tauschzimmer 

Fr. 28.07.17 16-17 Uhr: Vorlesestunde zur Reformation 

Ulrike Sals liest Texte von Martin Luther, F.C. Delius und anderen 

 

Das Bücherzimmer ist dann während der Sommerferien ge-

schlossen. Decken Sie sich noch rechtzeitig mit Lesestoff ein! 

  

Pfarramtssekretariat 

mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

  

Es grüßt Sie herzlichst Ihr 

 

Pfarrer Jobst Bösenecker 

 

 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
WOLFENWEILER-SCHALLSTADT
Kirchstraße 10, 79227 OT Wolfenweiler, 
Telefon: 6519
E-Mail: wolfenweiler@kbz.ekiba.de

Gottesdienste: 

Sonntag, 16.07.17 5.S.n.Trinitatis 

17.00 UhrGottesdienst zur Verabschiedung von Pfr. Moto-

poh und seiner Familie unter Mitwirkung des Rejoice Cho-

res. 

Anschließend Empfang im Evang. Gemeindehaus. 

Abschied von Pfarrer Alfred Moto-poh und seiner Familie. 

Fünf Jahre lang war Pfarrer Alfred Moto-poh aus Kamerun als 

ökumenischer Mitarbeiter in unserer Kirchengemeinde tätig. 

Viel haben wir in dieser Zeit über Kamerun erfahren, bis hin 

zu einer Gemeindereise dorthin. Seine ganze Familie ist bei 

uns heimisch geworden. Am Sonntag, 16. Juli nehmen wir 

Abschied von ihm und seiner Familie in einem Abschieds-

gottesdienst um 17.00h in der Evangelischen Kirche und an-

schließend beim Empfang im Evangelischen Gemeindehaus. 

Als besonderen Gast dürfen wir den Moderator (Bischof) der 

PCC (Presbyterian Church of Cameroon) Fonki begrüßen. Wir 

laden herzlich dazu ein. 

  

Sonntag, 23.07.17 10.S.n.Trinitatis 

10.30 Uhr  Ökumenischer Familiengottesdienst zum Thema 

„Groß werden“ im Pfarrhof (gegenüber der Kirche) unter Mit-

wirkung der Kantorei und des Ökumenischen Kinder- u. Ju-

gendchores. 

Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir noch bei einem 

gemeinsamen Brunch  zusammensitzen. 

Zum gemeinsamen Essen bitten wir Sie das mitzu-

bringen, was Sie (und Ihre Familie) gerne essen. Wir 

freuen uns auf ein reichhaltiges und buntes Büffet! 

Geschirr sollte selbst mitgebracht werden; für Getränke ist 

gesorgt. 

Bei schlechtem Wetter ist der Gottesdienst in der Kirche, das 

Essen im Gemeindehaus. 

  

Orgelkonzert „MAAARTIN!“ am Montag, 17.7. um 18.00h 

Ein Orgelkonzert für Kinder zum Reformationsjubiläum 

findet am Montag, 17. Juli um 18.00h in der Evangelischen 

Kirche in Wolfenweiler statt. Unter dem Thema „MAAARTIN! 

Vom kleinen Martin zum großen Luther“ wird Martin Luther 

„lebendig“, wie er als Kind und Jugendlicher seinen eigenen 

Weg sucht und schließlich zum „Reformator“ wird. Bezirkskan-

torin Susanne Konnerth übernimmt den musikalischen Part, 

Sprecherin ist Christine Heimburger. 

Das Konzert ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und dauert 

ca. 40 Minuten. Im Anschluss daran wird Frau Konnerth, wenn 

Interesse besteht, noch kurz die Orgel als Instrument erklären 

und zeigen. 

  

Die Krabbelgruppe am Dienstag 

trifft sich immer von 10.00-11.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus. 

  

Bibelstunden der AB-Gemeinschaft  

immer dienstags um 17.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

  

Probe der Kantorei  

immer dienstags von 20.00 bis 21.30 Uhr  im Evang. Ge-

meindehaus. 

Leitung: Ina Stoertzenbach 

  

Bastelkreis der Frauen 

immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

Infos und Leitung: Brigitte Schild, Tel. 6235. 

  

Probe Rejoice Chor 

donnerstags um 20.00Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

Infos und Leitung: Angela Werner 

  

Nachtgebet am Donnerstag um 10vor10  

im Evang. Gemeindehaus im kleinen Saal. 

  

Freundliche Grüße 

Christine Heimburger, Pfarrerin 
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PFARRGEMEINDE ST. BLASIUS 
Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere Möhlin
Zuständiges Pfarrbüro: Schönbergstr. 73,
79285 Ebringen, Tel: 07664 7036   Fax: 8440
E-Mail: ulrike.schneckenburger@kath-bom.de
www.kath-bom.de, Pfarrbrief-Mail-abo:
www.kath-bom.de/pfarrbriefabo

Gottesdienste  

Samstag, 15.07. 

18:30 Uhr Vorabendmesse in Pfaffenweiler 

 

Sonntag, 16.07. 

 9:00 Uhr Hl. Messe in Schallstadt 

10:30 Uhr Hl. Messe in Ebringen 

  

Samstag, 22.07. 

18:30 Uhr Vorabendmesse in Pfaffenweiler 

  

Sonntag, 23.07. 

 9:00 Uhr Hl. Messe in Schallstadt 

10:30 Uhr Hl. Messe in Ebringen 

 

  

Ostafrika-Kollekte  

In den Gottesdiensten am 22. und 23. Juli denken wir an die 

Menschen in Ostafrika, deren Existenzgrundlagen wegen der 

Trockenheit von der sengenden Sonne quasi vor ihren Augen 

und unter ihren Füßen verbrennen. Wir bitten für eine beson-

ders großzügige Spende bei der Kollekte an diesen Tagen, 

mit denen Caritas international kurzfristige Nothilfe und Un-

terstützung bei langfristigen Lösungen zum Umgang mit der 

Dürre vor Ort leisten kann. DANKE! 

  

  

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiens-

ten und allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der 

Homepage ((www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief. 

 

 

 

Neue Geistliche Lieder (NGL) 
gemeinsam singen 

Die Night-of-Songs findet wieder am 

01.11.2017 statt! Ein Mit-Sing-Lieder-

abend mit Neuen geistlichen Liedern 

(offenes Singen); mit verschiedenen 

„Kirchen-Musik-Gruppen“ aus unserer Seelsorgeeinheit. 

Bist Du dabei? Willst Du / Deine Gruppe ein Lieblings-NGL 

vorbereiten und „vorstellen“? (Dann melde Dich dafür bit-

te bis zum 24.07. bei mir für die weiteren Absprachen.) 

Du kannst natürlich auch einfach am 01.11. kommen 

und (spontan) mitspielen, mitsingen, Lieder vorschlagen. 

Weitere Infos: www.kath-bom.de/ngl. Hubert Linsenmeier 

 

 

 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
FREIBURG-TUNIBERG
Pfarramt St. Stephan: St.-Erentrudis-Str. 35, 
79112 Freiburg, Telefon 07664/402980,  
Seelsorgeeinheit.tuniberg@t-online.de

Samstag, 15.07. – Seliger Bernhard, Markgraf von Baden - 

17.00 Glocken läuten den 15. Sonntag im Jahreskreis ein 

18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 

  

Sonntag, 16.07. 

09.00 Eucharistiefeier (St. Stephan, Mu) 

10.00 Taufe (St. Stephan, Mu) 

der Kinder Luca und Rafael Prill (Diakon Wolfgang Kanstinger) 

10.30 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

mit Verabschiedung von unserer Gemeindereferentin 

Bettina Wittmer 

musikalisch gestaltet von Capella Nova, Kinder- und Jugend-

chor und Band; 

anschließend Stehempfang 

18.30 Auszeit mit Jesus (St. Stephan, Mu) 

  

Montag, 17.07. 

19.00 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

  

Dienstag, 18.07. 

18.00 Rosenkranzgebet (St. Stephan, Mu) 

18.30 Bündnismesse der Schönstattmütter (St. Stephan, Mu) 

19.00 offene Kapelle 

ökumenisches Abendgebet (St. Bartholomae Kapelle in 

St.Nikolaus 

19.30 öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates 

im Stephanssaal im Pfarrhaus in Munzingen 

Donnerstag, 20.07. 

18.00 Rosenkranzgebet (St. Peter und Paul, Wa) 

18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa 

  

Freitag, 21.07. 

18.30 Eucharistiefeier (Mu, Pfarrhaus, Oratorium) 

  

Samstag, 22.07. – Heilige Maria Magdalena - 

17.00 Glocken läuten den 16. Sonntag im Jahreskreis ein 

19.00 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

  

Sonntag, 23.07. 

10.30 Eucharistiefeier im Dreschschopf in Munzingen 

anlässlich des Lindenbaumhocks 

  

  

Öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates 

Am Dienstag, den 18. Juli 2017 findet um 19.30 Uhr im Ste-

phanssaal im Pfarrhaus in Munzingen die nächste Sitzung des 

Pfarrgemeinderates statt. 

Wichtige Punkte der Tagesordnung sind u.a.: 

. Berichte aus den Gremien 

  Nachbetrachtung Käppelefest und Pfarrfest St. Peter und 

Paul 

 Feststellungsbeschluss über den Haushalt 2016 

 Verschiedenes 

Interessierte Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen. 

  

 

 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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NEUAPOSTOLISCHE 
KIRCHE 
Schallstadt-Wolfenweiler, 
Gehrenweg 9

Übliche Gottesdienstzeiten: 

sonntags, 9:30 Uhr Gottedienst 

und mittwochs, 20:00 Uhr Gottesdienst 

  

Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen! 

Weitere Auskünfte sind dem Schaukasten vor der Kirche 

zu entnehmen. 

 

 

 

Gemeinschaftsgottesdienst 

Sonntag, 19:00 Uhr 

Jungschar: 2. bis 5. Klasse 

Donnerstag, 17:00 bis 18:30 Uhr 

Jugendbund: ab 16 Jahre 

Freitag, 20:00 Uhr 

Weitere Infos: 

R. Luginsland: 07664 67 70 

M.Müller: 0160 97601405 

www.ec-wolfenweiler.de 

  

 

  

Wir laden ein zur Bibelstunde im Evangelischen Gemeinde-

haus. 

  

dienstags: 17:30 Uhr 

  

Kontaktadresse: Johanna Meier, 07664 7518 

  

 

 

FC JUNGE WÖLFE

Roland-Beckert-Jugendturnier 2017 

Freitag 21. bis Sonntag 23. Juli 

Zum 22. Mal findet das von unserem leider in diesem Jahr 

verstorbenen verehrten 1. Vorsitzenden Roland Beckert in-

itierte Turnier in Schallstadt statt. Den Auftakt übernehmen 

wie schon seit Jahren die junggebliebenen Alten Herren am 

Freitagabend. Danach folgen ab Samstag morgen die Turnie-

re der verschiedenen Jahrgänge. Nach wenig Schlaf setzen 

wir die Turniere am Sonntag fort. 

  

Wir laden alle Freunde und Interessierte - also hoffentlich alle 

Bürger der Gemeinde - herzlich ein, sich das Spektakel anzu-

sehen und uns zu unterstützen. Für das leibliche Wohl wird 

gesorgt. 

  

Jugendleiter Martin Walz 

  

 

Schnuppertraining Mädchenfussball 

Hallo Mädels aus Schallstadt, Wolfenweiler und Mengen! 

Zu Neugründung einer Mädchen Mannschaft suchen wir 

Mädchen ab dem Jahrgang 2006 - 2001 die Lust haben mal 

das Runde in das Eckige zu schießen. Wir wollen Schnupper-

training am Montag den 17.7 und am Mittwoch den 19.7 

jeweils von 18:00- 19:00 Uhr anbieten. Alles was ihr braucht 

sind Turnschuhe oder Kickschuhe und viel gute Laune und 

Spaß . 

Es werden auch ein paar Spielerinnen der momentan sehr er-

folgreichen B Juniorinnen Mannschaft da sein und euch ein 

paar Sachen zeigen. Danach könnt ihr weitere Informationen 

bekommen. Bei Fragen könnt ihr auch gerne melden unter 

der Rufnummer: 017624144184 

 

 
VEREINE

CHORGEMEINSCHAFT EINTRACHT SCHALLSTADT- 
WOLFENWEILER E.V. / MGV 17847 EBRINGEN E.V.

 

EVANGELISCHE LANDESKIRCHLICHE 
GEMEINSCHAFT DES LGV U. JUGEND-
BUND EC WOLFENWEILER
Erlendweg 3, 
Jugendarbeit: Tel. 95189
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MENSCH UND UMWELT

Planfeststellung für die Bürgertrasse - Juli-Treff 
von MUT 

Liebe MUTige Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

  

wegen der großen Ferien, die Ihre Schatten voraus werfen, 

findet der öffentliche Juli-Treff 2017 der Bürgerinitiative MUT 

– Mensch und Umwelt schonende DB-Trasse Nördliches Mark-

gräflerland e.V. – bereits am 

 

Freitag, dem 21. Juli 2017, um 18.00 Uhr, im Raum 101 

der Max-Planck-Realschule in Bad Krozingen 

  

statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. Es gibt wieder Vieles 

zu berichten. Nach erfolgter Auswertung der Anregungen 

im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die 

DB Ende Juni die Planfeststellungsunterlagen für den Teil-

abschnitt der Bürgertrasse im Bereich Bad Krozingen beim 

Eisenbahnbundesamt eingereicht. Über die Auslegung der 

Planunterlagen in den Rathäusern wird die Bevölkerung noch 

informiert. Planung und Bau werden vom Lenkungskreis 

Landwirtschaft begleitet. Die Ergebnisse der Auftaktsitzung 

dieses Lenkungskreises vom 22. Juni 2017 sind mit den MUTi-

gen Landwirten, die vor Ort direkt betroffen sind, zu diskutie-

ren. Über die nunmehr konkretisierten Vorstellungen der DB 

für eine Geländemodellierung im Bereich des Südportals des 

Bahntunnels Mengen wollen wir informieren. Eine neue Run-

de  von MUT-Bannern, nunmehr in dritter Generation, steht 

an. Der Bedarf in den MUTigen Ortschaften wird abgefragt. 

Der Szenarienvergleich zum Hochgeschwindigkeitsverkehr 

(maximales ICE-Tempo) auf der ausgebauten Rheintalbahn 

hat Fahrt aufgenommen, die unzureichende Nutzung des 

Katzenbergtunnels für den Güterzugverkehr beschäftigt die 

Medien, der 3. Internationale Bahnlärmkongress in Boppard 

mit interessanten Ergebnissen liegt hinter uns: Über all das 

wollen wir ausführlich berichten. Zudem will der MUTige 

Sommerhock am 25. August 2017 vorbereitet sein. 

Bitte kommen Sie zu interessanten Neuigkeiten. Wir freuen 

uns auf Sie und Ihr aktives Mitmachen (Näheres unter www.

mut-im-netz.de). 

  

Ihr Vorstand von MUT e.V. 

Roland Diehl, 1. Vorsitzender 

 

 

 

MUSIKVEREIN MENGEN

Liebe Musikfreunde, 

Am vergangenen Wochenende fand die 25-Jahrfeier der po-

litischen Gemeinde Schallstadt und Rosá statt. Es freute uns, 

dass wir aktiv zum Gelingen dieses Wochenende beitragen 

konnten. Am Freitagabend nach Ankunft der zwei Busse in 

Mengen, fand auf dem Hallen- und Schulgelände ein Konzert 

von Musikverein Mengen, Onewallfrees, Chorgemeinschaft 

Schallstadt-Wolfenweiler-Ebringen und dem italienischen 

Choro Improvviso Rosá statt. Anschließend gab es für Alle et-

was zum Essen und der Abend klang mit einer geselligen und 

gemütlichen Stimmung auf der Schulwiese aus. 

Wir bedanken uns bei ALLEN, die zum Gelingen beigetragen 

haben. 

Wir bedanken uns auch bei den Anwohnern, für Ihr Verständ-

nis. 

  

nachfolgend unsere Termine im Juli 2017: 

-  SO 16.7. ca. 12 Uhr musikalische Umrahmung beim Pfarr-

gartenhock 

-  MO 17.7. „Mit Musik in die Sommerpause“. An diesem 

Abend wollen wir uns, mit Musik durchs Dorf bei Ihnen in 

unsere Sommerpause verabschieden. Wir laden Sie ein, an 

verschiedenen Plätzen im Dorf, unserer Musik zu lauschen. 

Diese sind:

�� 18.15 Uhr Neubaugebiet Scherzinger Weg

�� ca 18.45 In den Schäfergärten

�� ca 19.30 Stollenstraße – Verbindungsweg zur Aleman-

nenstraße

�� ca 20.00 an der Kirche

 

Wir freuen uns, auf Sie!!! 

  

Ihr Musikverein Mengen 

 

 

 

MUSIKVEREIN WOLFENWEILER-SCHALLSTADT

Einladung zum Wunschkonzert 

Ein Jubiläumsjahr eignet sich immer gut um alte Traditio-

nen wiederzubeleben und so haben wir uns entschlossen, 

dieses Jahr mal wieder ein Wunschkonzert zu veranstalten! 

Bereits am Jahreskonzert konnten Sie ihre Wunsch-Titel aus-

wählen – wir haben uns an die Auswertung gemacht und 

freuen uns nun, Ihnen am Samstag, denn 22. Juli um 19 Uhr 

Ihre Favoriten auf dem Rathausplatz präsentieren zu dürfen! 

Genießen Sie einen lauen Sommerabend unter freiem Him-

mel, mit einem leckeren Getränk und Musik, die Sie Erinne-

rungen schwelgen lässt! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Ihr Musikverein Wolfenweiler-Schallstadt 

 

Wann? Samstag, 22. Juli 2017 um 19 Uhr 

Wo? Rathausplatz Schallstadt 

 

Eintritt frei! 

  

 

SPORTCLUB MENGEN E.V.

55.Tuniberg Weinwanderpokalturnier in Gottenheim 

Auch dieses Jahr beteiligt sich der SC Mengen am Tuniberg 

Weinwanderpokalturnier 2017. 

Gastgeber ist dieses Jahr der SV Gottenheim. 
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Der SC Mengen trifft am 19.Juli 2017 um 18:30 Uhr auf den SV 

Munzingen, ein Derby besondere Art, am Freitag, den 21. Juli 

um 19:45 Uhr auf den Gastgeber SV Gottenheim, sowie am 

Samstag, den 22.Juli 2017 um 17:15 Uhr auf den SV Opfingen. 

Das Endspiel der Gruppensieger findet am Samstagabend 

statt. 

Die Aktiven des SC Mengen würden sich bei den Spielen über 

Ihre/eure Unterstützung sehr freuen. 

 

Termine:  

Freitag, den 14. Juli 2017 

G-Jugend  16:30 Uhr Training 

F-Jugend   17:30 Uhr Training Jahrgang 2008/2009 

Dienstag, den 18. Juli 2017 

Boule 18:30 Uhr Übungsabend Boule 

Aktive 19:00 Uhr Training 

Mittwoch, den 19. Juli 2017 

F-Jugend   17:30 Uhr Training Jahrgang 2008/2009 

Aktive  18:30 Uhr Tuniberg Weinwander-Pokal in Got-

tenheim 

 SC Mengen - SV Munzingen 

AH 19:00 Uhr Training 

Donnerstag, den 10. Juli 2017 

Boule 18:30 Uhr Übungsabend Boule 

Aktive 19:00 Uhr Training 

Freitag, den 21. Juli 2017 

G-Jugend 16:30 Uhr Training 

F-Jugend   17:30 Uhr Training Jahrgang 2008/2009 

Aktive  19:45 Uhr Tuniberg Weinwander-Pokal in Got-

tenheim 

 SV Gottenheim - SC Mengen 

Samstag, den 22. Juli 2017 

Aktive  17:15 Uhr Tuniberg Weinwander-Pokal in Got-

tenheim 

 SV Opfingen - SC Mengen 

 

Ergebnis: 

SC Mengen - TuS Obermünstertal 5:0

Homepage: im Netz unter http://www.sc-mengen.de 

 

Öffnungszeiten des Clubheims: 

Dienstag bis Sonntag geöffnet. 

Montag, Ruhetag. 

 

 

 

TENNISCLUB MENGEN E.V.

Aufstieg der Damen 40 und Herren 50 

  

Die Badenligamannschaft Damen 40 des TC Mengen 

spielt wieder in der Südwestliga. Durch eine Niederla-

ge des Mitaufstiegskonkurrenten TC Durlach konnte die 

Mannschaft die Tabellenführung mit 5 gewonnen Spie-

len behaupten und erreicht den direkten Wiederauf-

stieg in die zweithöchste Seniorenklasse, Südwestliga. 

Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreiche Mannschaft. 

 

Damen 40 TC Mengen: 

Oben von links: Eva Fichter, Daniela Mayer (Mannschaftsführerin), 

Petra Haag, Steffi Beck unten: Esther Preiser, Isabella Griesbaum. Nicht 

auf dem Bild: Rose Brüggemann, Larissa Hintz, Isabel Knopf 

 

Zu einem wahren Aufstiegskrimi kam es zum Abschluss der 

2.Bezirksliga der Herren 50. Die Mannschaft des TC Mengen 

und des TC Dietenbachpark trafen zum Aufstiegsendspiel je-

weils verlustpunktfrei zusammen.

Der Sieger würde in die 1. Bezirksliga aufsteigen. Kurios auch, 

dass beide Mannschaften bereits in der letzten Saison eben-

falls zum Showdown um den Aufstieg im Dietenbachpark auf-

einander trafen.

 

Die Dietenbacher spielten sehr stark und konnten 4 von 6 

Einzeln für sich entscheiden. Thomas Schwörer und Klaus Ott 

hielten die Mengener in den Einzeln auf Kurs und so mussten 

3 Doppel gewonnen werden. Dies gelang der Mannschaft mit 

einer taktisch ausgefeilten Aufstellung ( D1 T.Schaaf,T.Dörf-

linger, D2 T.Schwörer, K.Ott, D3 U.Griesbaum, F.Reusch) , mit 

einer deutlich besseren Focussierung und der Untersützung 

von Mengenern Fans. Alle 3 Doppel konnten für Mengen ent-

schieden werden und so erreicht die Mannschaft in direktem 

Durchmarsch die 1. Bezirksliga.

Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreiche Mannschaft.

 

Herren 50 TC Mengen

 
Oben von links: Uwe Griesbaum, Frank Reusch, Thomas Schaaf, Thomas 

Dörflinger

unten: Thomas Schwörer (Mannschaftsführer), Klaus Ott

Nicht auf dem Bild: Henry Johe, Johannes Gröger 



MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE   · FREITAG, 14. JULI 2017

19

  

TENNISCLUB SCHALLSTADT-WOLFENWEILER E.V.

Tennis- und Ballschulcamps Sommer 2017 

für Kinder und Jugendliche 

Das erwartet Euch: Spiel, Sport & Spaß 

*  Spaß bei Sportarten wie Fußball, Basketball, Baseball, Hand-

ball, Badminton... 

*  im Tenniscamp täglich 3 Std. Tennistraining unter Leitung 

von DTB Trainern 

*  Mittagessen inklusive aller Getränke, Obst und Zwischen-

mahlzeiten 

*  Top Freizeitangebot: Swimmingpool, Trampolin, Torwand, 

Musikanlage... 

Bitte an Trinkflasche, Handtuch und Ersatz-Tennissachen  

denken! 

  

Sommer:  9.30 bis 17.00  TC Schallstadt (Waldseemüllerstr. 1) 

Camptermine : 07. bis 11. August & 04. bis 08. September 

  

  

Unsere Preise: Ballschulcamp Tenniscamp 

Schnuppertag 39 Euro 49 Euro   

5 Tage All Inclusive 149 Euro* 169 Euro 

einzelne Camptage AI 39 Euro 49 Euro 

  

*Bei Anmeldung für jedes weitere 5 Tage Camp jeweils 20 

Euro Erlass  

*Geschwister zahlen im selben gebuchtem Camp (5 Tage) je 

10 Euro weniger 

*Sportkreis Zuschuss bis zu 50 Euro! Infos erfragen 

* Jugendliche des TC Schallstadt erhalten 20 Euro Vereins-Zu-

schuss für ein komplett gebuchtes Camp (5 Tage) 

* Nicht TC Mitglieder zahlen 10 Euro extra pro Camp für Was-

ser & Strom! 

  

Anmeldung, weitere Infos und Eindrücke/Bilder: 

www.tc-schallstadt.de 

Chris Born  

Georg-Friedrich-Händelstr.29, 79189 Bad Krozingen 

chris.o.born@web.de Mobil: 0171/1207536 

 

Liebe Clubmitglieder und Tennisfreunde, 

hier die Spielergebnisse der letzten Woche: 

  

U12 Juniorinnen, 2. Bezirksliga 

TSG TC Steinen/TC Schönau - 

TC Schallstadt-Wolfenweiler 5 : 1

  

U16, Junioren, 1. Bezirksklasse 

TC Schallstadt-Wolfenweiler – SC Freiburg 1 4 : 2

 

U 18, Junioren, 2. Bezirksliga 

TC Schallstadt-Wolfenweiler – TC Pfaffenweiler 4 : 2

 

Herren 55 Oberliga 

TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 – TC RW Heitersheim 1 6 : 3 

Herren 40, 1. Bezirksklasse 

TC Schallstadt – Wolfenweiler – TC Teningen 1 8 : 1

 

Herren 30, 2. Bezirksklasse 

TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 – 

TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 0 : 9

 

Herren 2, 2 Bezirksklasse 

TC BG Bad Krozingen 1 - TC Schallstadt-Wolfenweiler 2 4 : 5 

Herren 3, 2. Kreisliga 

TC Schallstadt-Wolfenweiler 3 – Freiburg TC 4 7 : 2

  

Damen 1, 1 Bezirksklasse 

SV Solvay Freiburg 1 -TSG TC Schallstadt-Wolfenweiler/TC 

Pfaffenweiler 1 3 : 6

 

  

Am Samstag, den 15.07.2017 

09:30 Uhr - Herren 1 spielen AUSWÄRTS beim TC BW Ober-

weier 2 

  

SCHNUPPERTRAINING 

für Jedermann, einfach vorbeikommen 

jeden Freitag von 16.00 – 18.00 Uhr 

(je Stunde 5,- Euro) mit Trainer. 
  

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und weiterhin 

viel Erfolg wünscht der Vorstand. 

Mehr Infos zum Verein und seinem Team unter 

www.tc-schallstadt.de 
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SONSTIGES
Für TV-Kabelnutzer 

  

Bei Nachfragen zu Ihrem Kabel-Anschluss oder insbesondere 

bei Störungen erhalten Sie Auskunft bei folgenden Stellen: 

 

�� Ortsteile Schallstadt und Wolfenweiler:

Unitymedia GmbH 

www.unitymedia.de 

Allgemeiner Kundenservice: 0221 466 191 81 

Technische Störungen: 0221 466 191 00 

  

 

�� Ortsteil Mengen:

 

PrimaCom Angelbachtal GmbH & Co. KG 

Kundenservice: 0341 42372000 

 

 

Sängerhock im Munzinger Dreschschopf 

Am Sonntag, 26. Juli veranstaltet der Gemischte Chor Mun-

zingen seinen traditionellen Sängerhock. 

Im einmalig schönen und urigen Ambiente des Munzinger 

Dreschschopfs treten neben dem Gem. Chor Munzingen 

der Anchora aus Freiburg, der Frauenchor Mengen, der Kin-

derchor Munzingen und der Gesangverein Liedertafel Has-

lach auf. 

Der Hock beginnt um 12:00 h mit dem Mittagessen (Sauerbra-

ten und weitere Kleinigkeiten). Später gibt’s reichlich Kuchen 

und Kaffee. 

Ab 13:15 h beginnen die musikalischen Darbietungen. Es 

bleibt genügend Zeit für anregende Gespräche 

  

Wir laden herzlich ein, der Besuch lohnt sich. 

  

Der Vorstand  

 

 

 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl 

23. Juli, Sonntag: „Felsentour“,  Himmelreich –Frauensteig-

felsen-Nessellachen-Posthaldefelsen-Piketfelsen-Raven-

naschlucht-Löffeltal-Hinterzarten, Treff: 8,30 Uhr, Hbf, Zug 

Neustadt, Auf-/Abstieg: 990m/550m, Gehzeit: 6,5Std/18,5km, 

schwer, Einkehr: ja, Rucksackverpflegung: ja, Führung: Beate 

Hartung, Tel.0761/4538162  

  

25. Juli, Dienstag: „Gesundheitswanderung“, für alle Alters-

gruppen mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 

1,5-2Std, Kosten: Nichtmitglieder 3 €, Treff: 17.30 Uhr, Stadt-

garten Freiburg, Konzertmuschel, Führung: Walter Sittig, Tel. 

01733292710, e-mail: waltersittig@aol.com  

  

27. Juli – 07. Aug. “Waldkarpaten in der Ukraine”, Wandern 

und ukrainische Kultur, Besichtigungen und Besuch von Lviv 

(Freiburgs Partnerstadt), Führung: 

Otto Vorgrimler, Tel. 07633/8857, 

e-mail: vorgrimlerotto@Yahoo.de 

 

Gäste sind herzlich willkommen   


